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Verordnung 
vom 24. März 2020 

über die Abänderung der 
Verkehrsregelnverordnung 

Aufgrund von Art. 99 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) vom 
30. Juni 1978, LGBl. 1978 Nr. 18, verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verkehrsregelnverordnung (VRV) vom 1. August 1978, LGBl. 
1978 Nr. 19, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Ingress 

Aufgrund von Art. 2 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2, Art. 8 Abs. 1, 2 und 3, 
Art. 28 Abs. 1, Art. 29 Abs. 2a und 2b, Art. 38 Abs. 2a, Art. 51 Abs. 4 
Bst. a und b, Art. 53 Abs. 1 und 5 sowie Art. 99 Abs. 1 und 2 des Strassen-
verkehrsgesetzes (SVG) vom 30. Juni 1978, LGBl. 1978 Nr. 18, und Art. 15 
Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 des Umweltschutzgesetzes (USG) vom 29. Mai 
2008, LGBl. 2008 Nr. 199, verordnet die Regierung: 

Art. 2 Abs. 4 

Aufgehoben 
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Art. 2a 

Verbot des Fahrens unter Alkoholeinfluss 

1) Das Fahren unter Alkoholeinfluss ist verboten: 
a) auf Fahrten des konzessionierten oder grenzüberschreitenden Perso-

nenverkehrs auf der Strasse; 
b) im berufsmässigen Personentransport; 
c) im Gütertransport mit schweren Motorwagen; 
d) beim Transport gefährlicher Güter mit kennzeichnungspflichtigen 

Beförderungseinheiten; 
e) Fahrlehrern während der Berufsausübung; 
f) Fahrzeugführern auf Lern- und Übungsfahrten; 
g) Begleitpersonen auf Lernfahrten. 

2) Alkoholeinfluss liegt vor, wenn: 
a) die Person eine Blutalkohol-Konzentration von 0,10 oder mehr Ge-

wichtspromille aufweist; oder 
b) eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer Blutalkohol-Konzen-

tration nach Bst. b führt. 

Art. 6 Abs. 3 

3) Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h (Abs. 1 Bst. b) 
gilt ab dem Signal "Ende der Höchstgeschwindigkeit generell" (2.53.1) 
oder "Ende der Höchstgeschwindigkeit" (2.53). 

Art. 18 Abs. 1 

1) Den Fahrzeugen der Feuerwehr, Sanität, Polizei und des Zolls, die 
sich durch Blaulicht und Wechselklanghorn ankündigen, müssen alle 
Strassenbenützer den Vortritt lassen, auch bei Verkehrsregelung durch 
Lichtsignale. 
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Art. 26 Abs. 3 und 4 

3) Die Strassenbenützer dürfen Schranken, auch solche bei Flugplät-
zen und dergleichen, nicht öffnen, umfahren, umgehen, übersteigen oder 
unter ihnen durchgehen. Den Schranken sind die Halbschranken und 
Bedarfsschranken gleichgestellt, wobei Bedarfsschranken mit der vorge-
sehenen Bedienung geöffnet werden dürfen. 

4) Aufgehoben 

Art. 31 

Verwendung der Lichter während der Fahrt 

1) Vom Beginn der Abenddämmerung bis zur Tageshelle, bei 
schlechten Sichtverhältnissen und in Tunneln sind während der Fahrt die 
Abblendlichter zu verwenden. Bei Fahrzeugen ohne Abblendlicht sind 
die für die entsprechende Fahrzeugart vorgeschriebenen Lichter zu ver-
wenden. 

2) Im Übrigen sind bei Motorfahrzeugen die Tagfahrlichter oder die 
Abblendlichter zu verwenden. Ausgenommen sind andere Fahrzeugarten 
als Motorwagen und Motorräder sowie die vor dem 1. Januar 1970 erst-
mals zum Verkehr zugelassenen Motorwagen und Motorräder. 

3) Bei Bedarf können die Fernlichter verwendet werden; in Ortschaf-
ten ist jedoch nach Möglichkeit darauf zu verzichten. Die Fernlichter 
sind auszuschalten: 
a) rechtzeitig vor dem Kreuzen mit anderen Strassenbenützern oder 

einer neben der Strasse entgegenkommenden Bahn; 
b) beim Hintereinanderfahren oder beim Rückwärtsfahren. 

4) Nebellichter und Nebelschlusslichter dürfen nur verwendet wer-
den, wenn die Sicht wegen Nebels, Schneetreibens oder starken Regens 
erheblich eingeschränkt ist. 

5) Bei längerem Halten kann auf die Standlichter umgeschaltet werden. 
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Art. 32 

Verwendung der Lichter an abgestellten Fahrzeugen 

1) An ausserorts abgestellten mehrspurigen Fahrzeugen sind die Stand-
lichter oder die Parklichter auf der Seite des Verkehrs zu verwenden. Bei 
Fahrzeugen ohne derartige Lichter sind die für die entsprechende Fahr-
zeugart vorgeschriebenen Lichter zu verwenden. 

2) Bei mehrspurigen nicht motorisierten Fahrzeugen ist ein von vorn 
und hinten sichtbares, nicht blendendes gelbes Licht auf der Seite des 
Verkehrs ausreichend. 

3) Innerorts und an Fahrzeugen mit einer Breite bis 1,00 m sind 
Rückstrahler ausreichend. 

Art. 33 

Beleuchtung von Anhängern und geschleppten Fahrzeugen sowie 
Verwendung von Arbeitslichtern und Suchlampen 

1) Anhänger und geschleppte Fahrzeuge sind gleichzeitig mit dem 
Zugfahrzeug zu beleuchten, ausser wenn am Zugfahrzeug nur Tagfahr-
lichter verwendet werden. Bei mehreren Anhängern eines Zugs müssen 
rückwärtige Lichter nur am letzten Anhänger brennen. 

2) Arbeitslichter und Suchlampen dürfen verwendet werden, soweit 
sie für die entsprechende Tätigkeit unerlässlich sind. 

Art. 38 Abs. 2 

2) Fahrzeuge müssen stets beleuchtet sein. 

Art. 48 Abs. 3 

Aufgehoben 

Art. 52 Abs. 2 

2) Die Landespolizei ist sofort zu benachrichtigen, wenn eine Gefahr 
nicht unverzüglich beseitigt werden kann, namentlich auch, wenn aus-
fliessende Flüssigkeiten offene Gewässer oder Grundwasser verunreini-
gen könnten. Wird der Bahnbetrieb behindert, z. B. wenn Fahrzeuge 
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oder Ladungen auf Bahnanlagen fallen, so ist die Bahnverwaltung sofort 
zu verständigen. 

Art. 53 

Unfälle mit Personenschaden 

1) Bei Unfällen mit Personenschaden ist die Landespolizei sofort zu 
benachrichtigen, wenn jemand äussere Verletzungen aufweist oder wenn 
mit inneren Verletzungen zu rechnen ist. 

2) Die Meldung an die Landespolizei ist nicht erforderlich bei kleinen 
Schürfungen oder Prellungen; der Schädiger muss aber dem Verletzten 
Namen und Adresse angeben. Die Landespolizei muss ebenfalls nicht 
beigezogen werden, wenn nur der Fahrzeugführer, seine Angehörigen 
oder Familiengenossen geringfügig verletzt wurden und keine Drittper-
sonen am Unfall beteiligt sind. 

3) Am Unfall nicht beteiligte Personen helfen namentlich, indem sie 
Arzt und Landespolizei rufen oder holen, Verletzte transportieren oder 
den Verkehr sichern. 

Art. 54 Abs. 1 bis 3 

1) Die Lage an der Unfallstelle darf bis zum Eintreffen der Landespo-
lizei nur verändert werden zum Schutz von Verletzten oder zur Siche-
rung des Verkehrs. Die ursprüngliche Lage soll vorher auf der Strasse 
angezeichnet werden. 

1a) Die Landespolizei nimmt den Tatbestand auf bei Verkehrsunfäl-
len, die nach Art. 47 SVG zu melden sind; in andern Fällen hat sie den 
Tatbestand aufzunehmen, wenn ein Beteiligter es verlangt. Die straf-
rechtliche Verfolgung bleibt vorbehalten. 

2) Will ein Geschädigter die Landespolizei beiziehen, obwohl keine 
Meldepflicht besteht, so haben die übrigen Beteiligten bei der Feststel-
lung des Sachverhalts mitzuwirken, bis sie von der Landespolizei entlas-
sen werden. 

3) Die Führer von Feuerwehr-, Sanitäts- und Polizei- und Zollfahr-
zeugen auf dringlicher Fahrt und die Führer von Fahrzeugen öffentlicher 
Verkehrsbetriebe im fahrplanmässigen Verkehr dürfen weiterfahren, 
wenn die Hilfe an Verletzte und die Feststellung des Sachverhalts ge-
währleistet sind. 
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Art. 59 Abs. 4 

4) Für Fahrten der Feuerwehr, des Zivilschutzes oder der Polizei, für 
Fahrten mit Raupenfahrzeugen oder für Umzüge und dergleichen kann 
das Amt für Strassenverkehr weitere Personentransporte auf Motorwa-
gen zum Sachentransport, land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen 
und deren Anhängern gestatten. Es verfügt die nötigen Sicherheitsmass-
nahmen. 

Art. 94a Abs. 1 Einleitungssatz 

1) Motorfahrzeugführer der Feuerwehr, Sanität, Polizei und des Zolls 
dürfen auf Dienstfahrten zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben von den 
Verkehrsregeln abweichen, wenn: 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. April 2020 in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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